Anfrage:

Gutscheine – Darstellung, Verfallsfristen, Umgang mit abgelaufenen Gutscheinen

Die Verfallsfristen regeln sich grundsätzlich nach den Bestimmungen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Der § 1478 im ABGB sieht folgende Regelung vor: Wenn keine Sondervorschrift existiert die eine kürzere Verjährungsfrist vorsieht, verjährt eine Forderung erst nach 30 Jahren. Für Gutscheine gibt es derzeit keine OHG-Entscheidungen bzw. Sonderregelungen, daher ist die allgemeine 30-jährige Verjährungsfrist anzuwenden. Dies gilt nur für Gutscheine, die keinen Hinweis auf ein Ende der Gültigkeitsdauer tragen. Eine solche Befristung ist zulässig und empfiehlt sich auch.

Steuerliche Behandlung:

Nach den Umsatzsteuerrichtlinien sind Umsätze aus der Veräußerung von Gutscheinen durch Unternehmer, die zum späteren Bezug von Waren nach freier Wahl oder nicht konkret genannten sonstigen Leistungen durch den Gutschriftsaussteller berechtigen, stellt noch keinen steuerbaren Vorgang dar. Das Entgelt für die Veräußerung eines Gutscheines oder Geschenkbons alleine ist somit noch nicht umsatzsteuerpflichtig.

Dies gilt auch für Gutscheine eines Reisebüros bzw. Tourismusverbandes für eine spätere noch auszusuchende Reise. Umsatzsteuerpflichtig ist jedoch ein Gutscheinverkauf, wenn zum Zeitpunkt der Veräußerung schon ein Bezug zu einer konkret feststehenden Leistung bzw. Lieferung besteht. 

Wird eine Umsatzsteuer beim Kauf des Gutscheines unrichtigerweise bereits ausgewiesen, kann der Käufer mangels fehlender Leistung keinen Vorsteuerabzug geltend machen bzw. schuldet der Verkäufer aufgrund der Rechnungslegung die Umsatzsteuer.

Ist der Gutscheinverkauf nicht umsatzsteuerpflichtig, so entsteht die Umsatzsteuerpflicht erst zum Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Leistungsempfänger gegen Einlösung des Gutscheines.

Bei Einlösung des Gutscheines ist eine ordnungsgemäße Rechnung mit Umsatzsteuer auszustellen. Der Betrag des Gutscheines wird dann vom Gesamtbetrag der Rechnung abgezogen.

Nicht eingelöste Gutscheine (Desinteresse, Verfall, Verlust) können erfolgswirksam aufgelöst werden, wenn mit einer „an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit“ keine Inanspruchnahme mehr zu erwarten ist. 

Solange aber Gutscheine noch eingelöst werden können, erfolgt die Bewertung dieser Gutscheine entsprechend den generellen Regelungen für Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag. 
